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Weisung über die Aktenführung und Archivierung in der Gemeindeverwaltung

(vom XX. Januar 200X)

Gestützt auf die §§ 32 und 33 des Gemeindegesetzes vom 4. Mai 2004 und Art. XX der Gemeindeordnung vom XX erlässt der Gemeinderat Muster folgende Weisung über die Aktenführung und die Archivierung 

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
Zweck
Diese Weisung bezweckt eine geordnete und einheitliche Führung, Aufbewahrung und Archivierung der Unterlagen aller Dienststellen der Gemeinde XY. Damit wird ein Beitrag geleistet zur Rechtssicherheit, zu einer kontinuierlichen und rationellen Verwaltungsführung, zur Schaffung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Handelns öffentlicher Institutionen sowie zur Bereitstellung von Grundlagen für die Forschung.
	Art. 2
Unterlagen


	1 Unterlagen sind, unabhängig vom Informationsträger, alle aufgezeichneten
Informationen, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben empfangen oder erstellt 
werden. Sie umfassen auch die Hilfsmittel, die für das Verständnis und die Nutzung 
der Aufzeichnungen nötig sind.


	2 Hilfsmittel sind Steuerungs- und Findmittel wie Verzeichnisse, Registraturpläne, 
Geschäftskontrollen, Karteien, Listen sowie Metadaten in jeglicher
Aufzeichnungsform. 


II.
Aktenführung

Art. 3
Aktenführende Stelle
1 Für die jeweiligen Sachgebiete oder Geschäftsfälle bestimmt die Verwaltung die zuständige aktenführende Stelle (Abteilung).

2 Die aktenführende Stelle ist für die geordnete Sammlung und Aufbewahrung aller originalen Unterlagen des betreffenden Sachgebietes oder Einzelgeschäftes verantwortlich. Sie führt zu diesem Zweck eine fachgerechte und geordnete Tagesregistratur. Diese richtet sich nach dem für alle Abteilungen verbindlichen Registratur- und Archivplan.
3 Die nicht aktenführenden Stellen vernichten die bei Ihnen liegenden Kopien, sobald für sie das Geschäft abgeschlossen ist.

Art. 4
Aktenführungsvermerk (Stempel)
1 Jede eingehende oder selber erstellte Unterlage wird mit dem von der ganzen Verwaltung einheitlich verwendeten Aktenführungsvermerk (Stempel) versehen. Ausgenommen sind lediglich Unterlagen, die schon anderweitig klar geregelte Zuord​nungen und Bezeichnungen erhalten (Rechnungsbelege, Zivilstandsdokumente usw.).

2 Der Aktenführungsvermerk enthält insbesondere Eingangsdatum, aktenführende Stelle und weitere notwendige Angaben.
Art. 5
Ablieferung ins Archiv
1 Sobald die Unterlagen für die Bearbeitung amtlicher Vorgänge nicht mehr gebraucht werden, liefert sie die aktenführende Stelle archivgerecht verpackt und beschriftet dem/der Verantwortlichen oder Sachbearbeiter /-in Information u. Dokumentation ab. 

2 Die einheitlich zu handhabende Beschriftung der Unterlagen muss enthalten:

· Registratur- und Archivplannummer
· Zeitraum (von ... bis)
· Kurzbeschreibung des Inhalts

· Zutreffendenfalls Vernichtungstermin und Auswahlvorschrift

III.
Archivierung
Art. 6
Archivabteilung
Das Gemeindearchiv ist in verschiedene zeitliche Abteilungen gegliedert. Es gilt für alle Abteilungen der gleichen Zeitperiode ein ein​heitlicher Registratur- und Archiv-plan.

Art. 7
Verantwortlichkeiten
1 Für die Altregistratur und das Endarchiv ist der/die Hauptverantwortliche Information und Dokumentation zuständig.

2 Die/der Verantwortliche stellt die geordnete Archivierung gemäss Registratur- und Archivplan sicher. Das Archivinventar wird nach erfolgter Kassation erstellt.


Art. 8
Gesetzliche Aufbewahrungsdauer
1 Ins Endarchiv dauernd aufgenommen werden Unterlagen gemäss gesetzlicher Vorgabe sowie jene an denen die Gemeinde (Verwaltung) ein langfristiges Interesse hat oder welche für die politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Geschichte der Gemeinde von Bedeutung sind. Darunter fallen auch Verzeichnisse, Karteien, Fotos, Filme, Tonbänder sowie elektronische und weitere Datenträger.

2 Massgebend für die Aufbewahrungsdauer sind die im Registratur- und Archivplan enthaltenen Fristen.
Art. 9
Vernichtung der Unterlagen (Kassation)
1 Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer werden die Unterlagen durch den/die Hauptver​antwortliche/n Information und Dokumentation unter Berücksichtigung der Datenschutzvorschriften vernichtet. Es empfiehlt sich für diesen Vorgang ein Kassationsprotokoll zu erstellen. 

2 Empfiehlt der Registratur- und Archivplan, dass nur eine Auswahl dauernd aufzubewahren ist, ist vor der Vernichtung der Unterlagen eine entsprechende Sichtung und Bewertung vorzunehmen.
Art. 10
Archivräume
Die Archivräume müssen so beschaffen sein, dass die Unterlagen vor unbefugtem Zugang sowie Wegnahme, Feuer, Wasser, Feuchtigkeit und grossen, abrupten Temperaturschwankungen gesichert sind (Siehe Merkblatt Staatsarchiv des Kantons Luzern).
IV.
Archiv-Benutzung

Art. 11
Einsichtnahme / Schutzfrist
1 Die Benützung des Archivgutes steht den Mitarbeitern/innen der Gemeinde mit Genehmigung der für das Archiv zuständigen Person zu.

2 Das Archivgut ist grundsätzlich allen Interessierten zugänglich. Die ordentliche Schutzfrist beträgt gemäss § 10 des Gesetzes über das Archivwesen(SRL 585) 30 Jahre für Sachunterlagen und 50 Jahre  für Personendaten. Für besonders schützenswerte Personendaten gilt eine Schutzfrist von 70 Jahren. Zusätzliche Regelungen des Datenschutzes bleiben vorbehalten. Die Schutzfrist beginnt mit dem Datum des jüngsten Dokumentes eines Geschäftes oder einem Dossier zu laufen.

3 Wo der Erhaltungszustand oder die Bedeutung des Dokumentes es rechtfertigen, werden dem Benützer nur Kopien, Fotos oder Mikrofilme zugänglich gemacht.

4 Die Einsichtnahme Dritter bedarf der Genehmigung des/der Hauptverantwortliche/n Information und Dokumentation. Für das Erstellen von Fotokopien, Fotos oder Mikrofilmen von Archivunterlagen ist eine separate Bewilligung notwendig.
Art. 12
Kontrolle
1 Über die Herausgabe und Rückerstattung von Unterlagen ist mittels eines Ausleih​systems Kontrolle zu führen.

2 Die Einsichtnahme Dritter in Archivalien darf nur an kontrollierten Arbeitsplätzen erfolgen.

V.
Schlussbestimmungen

Art. 13
Inkrafttreten
Diese Weisung tritt am XX.XX.200X. in Kraft.
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